
Kommunale Siedlungswasser-
wirtschaft
Förderungsrichtlinien 1999
in der Fassung 2010



IMPRESSUM
Medieninhaber und Herausgeber:

Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft
Stubenring, A-1012 Wien

Projektabwicklung:
Kommunalkredit Public Consulting GmbH

Türkenstraße 9, A-1092 Wien
Tel.: 01 / 31 6 31, Fax: 01 / 31 6 31-104

kpc@kommunalkredit.at
www.publicconsulting.at

UID-Nr.: ATU 57293011, FN 236804t, Handelsgericht Wien

Eine Förderung des Lebensministeriums – managed by Kommunalkredit Public Consulting

Bundesgesetzblatt Nr. 185/1993 vom 16. März 1993

in der Fassung des Bundesgesetzblattes I Nr. 52/2009 vom 17. Juni 2009



FÖRDERUNGS-
RICHTLINIEN 1999
in der Fassung 2010
für die kommunale
Siedlungswirtschaft

Auf Grund der §§ 13 und 16ff des Umweltförde-

rungsgesetzes – UFG, BGBl. Nr. 185/1993, zuletzt

geändert durch BGBl. I Nr. 52/2009, wird im Ein-

vernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen

und dem Bundesminister für Wirtschaft, Familie

und Jugend angeordnet:

§ 1 Zielsetzung

(1) Ziel der Förderung von Maßnahmen zur Was-

servorsorge, Wasserversorgung, Abwasserentsor-

gung oder Schlammbehandlung ist der Schutz des

ober- und unterirdischen Wassers vor Verunreini-

gungen, die Versorgung der Bevölkerung mit hygie-

nisch einwandfreiem Trinkwasser und die Bereit-

stellung von Nutz- und Feuerlöschwasser.

(2) Die Förderung hat die Durchführung von Maß-

nahmen zur Wasserversorgung, Abwasserentsor-

gung oder Schlammbehandlung zu ermöglichen,

soweit sie ohne Förderung nicht oder nicht im not-

wendigen Umfang durchgeführt werden können,

ohne die Gebührenpflichtigen über ein zumutbares

Maß hinaus zu belasten. Die Förderungsmittel sind

nach den Grundsätzen der Zweckmäßigkeit, Wirt-

schaftlichkeit und Sparsamkeit zu vergeben.

(3) Die Förderung von Wasserversorgungsanla-

gen soll einen sparsamen Gebrauch des wertvollen

Gutes Wasser sicherstellen und damit soll auch der

Abwasseranfall auf das unvermeidbare Ausmaß

beschränkt werden. Zu beachten ist weiters, dass

die Eingriffe in den natürlichen Wasserhaushalt

minimiert werden. Ein energiesparender Betrieb der

Wasserversorgungsanlage ist sicherzustellen.

(4) Die Förderung der Abwasserentsorgung oder

Schlammbehandlung soll eine Minimierung der

Umweltbelastungen für Gewässer, Luft und Böden

zur Erhaltung des natürlichen Wasserhaushaltes

ermöglichen. Die Belastung von Abwässern mit

biologisch nicht oder nur schwer abbaubaren

Inhaltsstoffen (z. B. Schwermetalle, organische

Schadstoffe) ist zu minimieren, um Belastungen der

Klärschlämme zu vermeiden, die deren ökologi-

sche Kreislaufführung beeinflussen. Produktions-

abwässer sind weitestgehend zu vermeiden,

betriebsintern zu verwerten oder vorzureinigen.

Nicht oder nur geringfügig verunreinigtes Nieder-

schlagswasser soll – soweit es den örtlichen Gege-

benheiten entspricht – dem natürlichen ober- und

unterirdischen Abflussgeschehen überlassen wer-

den. Ein energiesparender Betrieb der Abwasser-

entsorgungsanlage oder der Schlammbehand-

lungsanlage ist sicherzustellen.

(5) Die Förderung von Wasserversorgungs-,

Abwasserentsorgungs- oder Schlammbehand-

lungsanlagen hat neben dem bestehenden Bedarf

auf die künftige Bedarfsentwicklung Bedacht zu

nehmen.

(6) Mit der Förderung ist ein größtmöglicher

Effekt für den Gewässerschutz anzustreben. Die

Förderungsmittel sind grundsätzlich nach ökologi-

schen Prioritäten und vorrangig für Gebiete mit

besonders schutzwürdigen Wasservorkommen zur

Verfügung zu stellen. Dabei ist insbesondere nach

den von den Ländern in Erfüllung der wasserwirt-

schaftlichen Planungsvorgaben erstellten Dring-

lichkeitskatalogen vorzugehen.

(7) Die Förderung unterstützt effizienzsteigernde

Maßnahmen sowie die Bildung und den Ausbau

von kosteneffizienten Strukturen in der kommuna-

len Siedlungswasserwirtschaft. Eine nachhaltige

und funktionale Werterhaltung als auch ein effizien-

ter und effektiver Anlagenbetrieb auf Basis geeig-

neter betriebswirtschaftlicher Steuerungs- und

Controllinginstrumente ist sicherzustellen.
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§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Wasserversorgungsanlagen im Sinne dieser

Richtlinien sind sämtliche Anlagen (Bauwerke und

zugehörige Einrichtungen) – ausgenommen Innen-

installationen – die zur Beschaffung, Speicherung,

Weiterleitung, Verteilung, Reinigung und Aufberei-

tung von Trink- oder Nutzwasser erforderlich sind,

sowie behördlich festgelegte Schutz- und Schon-

gebiete.

(2) Als Inneninstallationen bei Wasserversor-

gungsanlagen im Sinne dieser Richtlinien gelten

alle Einrichtungen nach dem Wasserzähler oder,

sofern ein solcher nicht vorhanden ist, nach der

ersten Absperrvorrichtung der Anschlussleitung

innerhalb eines Grundstückes.

(3) Abwasserentsorgungsanlagen im Sinne die-

ser Richtlinien bestehen aus Abwasserableitungs-

und Abwasserreinigungsanlagen.

(4) Abwasserableitungsanlagen im Sinne dieser

Richtlinien sind sämtliche Anlagen (Bauwerke und

zugehörige Einrichtungen) – ausgenommen Innen-

installationen – die zur Sammlung, Weiter- und

Ableitung von Schmutz- oder Niederschlagswäs-

sern und zur Vorflutbeschaffung erforderlich sind.

(5) Als Inneninstallationen bei Abwasserablei-

tungsanlagen im Sinne dieser Richtlinien gelten

Anschlusskanäle und Einrichtungen, die minde-

stens 3 m innerhalb der Grundstücksgrenze des

betroffenen Grundstückes, von dem Abwässer in

die Abwasserableitungsanlage eingeleitet werden

sollen, liegen. Sollte der Anteil des Anschlusskana-

les außerhalb des anzuschließenden Objektes

mehr als 30 m betragen, so werden 30 m der Innen-

installation zugerechnet. Der verbleibende Teil des

Anschlusskanales kann in diesem Fall der zu för-

dernden Abwasserableitungsanlage zugerechnet

werden. Bei Über- oder Unterdrucksystemen

beginnen die Inneninstallationen erst nach dem

funktionell dazugehörigen Übergabeschacht.

(6) Abwasserreinigungsanlagen im Sinne dieser

Richtlinien sind sämtliche Anlagen (Bauwerke und

zugehörige Einrichtungen), die zur Verbesserung

der Beschaffenheit (Qualität) der abgeleiteten

Abwässer dienen.

(7) Schlammbehandlungsanlagen im Sinne die-

ser Richtlinien sind sämtliche Anlagen, die zur

Behandlung, Verwertung und Entsorgung von

Schlämmen aus der Abwasserreinigung oder Was-

seraufbereitung dienen.

(8) Stand der Technik im Sinne dieser Richtlinien

ist der auf den einschlägigen wissenschaftlichen

Erkenntnissen beruhende Entwicklungsstand fort-

schrittlicher technologischer Verfahren, Einrichtun-

gen, Bau- oder Betriebsweisen, deren Funktions-

tüchtigkeit erprobt und erwiesen ist. Bei der

Bestimmung des Standes der Technik sind insbe-

sondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen,

Bau- oder Betriebsweisen heranzuziehen.

(9) Als Einzelanlagen im Sinne dieser Richtlinien

gelten Wasserversorgungs- oder Abwasserentsor-

gungsanlagen, die die folgenden Erfordernisse

erfüllen:

1. Anschlussmöglichkeiten bestehen für bis zu

vier zu ver- oder entsorgende Objekte außer-

halb der Gelben Linie. Landwirtschaftliche

Nebengebäude sind in die Summe der zu ver-

oder entsorgenden Objekte nicht miteinzube-

ziehen.

2. Für die zu ver- oder entsorgenden Objekte

a) ist ein Anschluss an eine öffentliche Wasser-

versorgungs- oder Abwasserentsorgungs-

anlage ökologisch oder wirtschaftlich nicht

sinnvoll oder

b) erfordert der Anschluss an das öffentliche

Netz bei einer Anlage zur Abwasserentsor-

gung von mehr als 50 EW60 eine kürzest-

mögliche Leitung von mindestens 1 km.

(10) Als Eigenleistungen im Sinne dieser Richt-

linien sind ausschließlich Leistungen des Förde-

rungsnehmers zu verstehen, wobei folgende Min-

destvoraussetzungen einzuhalten sind:

1. Die Kosten müssen mindestens 25% unter den

ortsüblichen Fremdleistungskosten liegen.
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2. Sämtliche Auflagen oder Vorgaben des Arbeit-

nehmerInnenschutzgesetzes und der Gewer-

beordnung BGBl. Nr. 194/1994 idgF.

3. Die Durchführung von Planung und Bauaufsicht

muss durch dafür Befugte oder im eigenen Wir-

kungsbereich entweder von einem Unterneh-

men, an dem eine Gebietskörperschaft über-

wiegend beteiligt ist, oder einer Fachabteilung

oder einem Bauamt einer Gebietskörperschaft

erfolgen.

4. Um die Funktionsfähigkeit zu gewährleisten,

muss die Ausführung der Maßnahmen in qua-

litativer und quantitativer Hinsicht ordnungs-

gemäß und unter Verantwortung eines dafür

Befugten oder im eigenen Wirkungsbereich

unter Verantwortung entweder von einem

Unternehmen, an dem eine Gebietskörper-

schaft überwiegend beteiligt ist, oder einer

Fachabteilung oder einem Bauamt einer

Gebietskörperschaft erfolgen.

5. Der Investitionszuschuss oder der Finanzie-

rungszuschuss ist für Eigenleistungen nicht zu

verwenden.

(11) Vorleistungen im Sinne dieser Richtlinien

sind:

1. Planungsleistungen sowie immaterielle und

materielle Leistungen, welche für eine ord-

nungsgemäße und optimale Planung erforder-

lich sind, wie z. B.

a) Grundlagenerhebungen, Datenerhebungen,

Gutachten, Grundsatzkonzepte, Studien,

Variantenuntersuchungen sowie generelle

Planungen;

b) Wasserverlustanalyse;

c) Untergrunduntersuchungen;

d) Gewässergütebestimmungen einschließlich

Immissionsbetrachtungen;

e) Grund-, Quell- und Oberflächenwasser-

untersuchungen im Hinblick auf Dargebot

und Qualität inklusive der dazu erforderli-

chen, baulichen Maßnahmen;

f) Grunderwerb oder Entschädigungen für die

Nutzung von Wasservorkommen oder für

Maßnahmen gemäß § 3 Abs. 1 Z 3.

2. Der Ankauf von Materialien, sofern deren Ein-

bau erst nach Einlangung des Förderungsansu-

chens beim zuständigen Amt der Landesregie-

rung erfolgt.

3. Die Verlegung einzelner Leitungsstränge oder

Kanäle im Zuge eines öffentlichen Bauvorha-

bens (z. B. Bundes- oder Landesstraßenbaues,

Baumaßnahme des öffentlichen Schienenver-

kehrs, Schutzwasserbaues), sofern das ent-

sprechende Förderungsansuchen innerhalb

von zwei Jahren ab Fertigstellung dieser Vorlei-

stung eingereicht wird.

(12) 1. Der einmalig festzulegende Entsorgungs-

bereich der Gemeinde hat jenen Bereich zu

umfassen, welcher nach Errichtung aller inner-

halb des Betrachtungszeitraumes gemäß Abs.

12a vorgesehenen Anlageteile entsorgt wird.

Die Festlegung des Entsorgungsbereiches hat

auf Grundlage des zum Zeitpunkt 1. April 1993

gültigen Flächenwidmungsplanes zu erfolgen,

ist mit einer „Gelben Linie“ zu umrahmen und

ist im Zuge des ersten Förderungsansuchens

nach dem Umweltförderungsgesetz zu erstel-

len. Flächenwidmungspläne, die von der

Gemeinde vor dem Zeitpunkt 1. April 1993

beschlossen wurden und danach in dieser

Form Rechtskraft erlangt haben, gelten als zum

Zeitpunkt 1. April 1993 gültige Flächenwid-

mungspläne im Sinne dieser Richtlinien.

2. Bei der Festlegung des Entsorgungsbereiches

sind zu berücksichtigen:

a) alle bestehenden Objekte, die an eine

öffentliche Abwasserentsorgungsanlage an-

geschlossen sind;

b) alle bestehenden Objekte, die noch nicht

angeschlossen sind, aber künftig an eine

öffentliche Abwasserentsorgungsanlage auf

Grundlage der Variantenuntersuchung sinn-

vollerweise anschließbar sind;

c) alle geplanten Objekte, für die eine rechts-

kräftige Baubewilligung vorliegt und die an
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eine öffentliche Abwasserentsorgungsan-

lage sinnvollerweise anschließbar sind;

d) alle auf Grund des zum Zeitpunkt 1. April

1993 gültigen Flächenwidmungsplanes als

Bauland gewidmeten Grundstücke (Parzel-

len und nicht parzellierte Flächen), deren

Bebauung ohne neuerliche Widmung mög-

lich ist.

3. Bei der Festlegung des Entsorgungsbereiches

sind jene Objekte jedenfalls nicht zu berück-

sichtigen, für die auf Grundlage der Varianten-

untersuchung eine Förderung als Einzelanlage

in Betracht gezogen wird und die Objekte, die

auf Grund der Variantenuntersuchung mittels

Senkgrubendienst entsorgt werden sollen.

4. In Ausnahmefällen kann zu einem von der

Gemeinde bereits festgelegten Entsorgungsbe-

reich ein zusätzlicher festgelegt werden, wenn

für den zusätzlichen Entsorgungsbereich

a) die Variantenuntersuchung eine vom

ursprünglich festgelegten Entsorgungsbe-

reich unabhängige Abwasserreinigung vor-

sieht und

b) ein eigener Gebührenrechnungskreis ge-

führt wird.

5. Auf Grundlage einer aktualisierten Varianten-

untersuchung kann ein gemäß Z 4 festgelegter

Entsorgungsbereich an einen anderen Entsor-

gungsbereich der Gemeinde angeschlossen

werden. Weiters kann ein auf Basis einer frühe-

ren Variantenuntersuchung nachweislich vorge-

sehener Entsorgungsbereich gemäß Z 4, der auf-

grund einer aktuellen Variantenuntersuchung an

einen anderen Entsorgungsbereich der

Gemeinde angeschlossen werden kann, festge-

legt werden. Dieser ist dem Amt der Landesre-

gierung bis 31. Dezember 2008 vorzulegen. Von

dem Nachweis eines vorgesehenen Entsor-

gungsbereiches auf Basis einer früheren Varian-

tenuntersuchung kann abgesehen werden, wenn

mittels einer Vergleichsrechnung mit den Verhält-

nissen und Kosten zum Zeitpunkt der Festlegung

der „Gelben Linie“ belegt wird, dass damals ein

eigener Entsorgungsbereich die günstigste

Variante darstellte. Von der Führung eines eige-

nen Gebührenrechnungskreises kann in diesen

Fällen abgesehen werden. Die Berechnung der

getrennten Fördersätze bleibt davon unberührt.

6. Auf Grundlage einer aktuellen Variantenunter-

suchung kann ein festgelegter Entsorgungsbe-

reich verkleinert werden, wenn für die heraus-

zunehmenden Flächen oder Objekte noch

keine Abwasserableitungsanlage besteht und

künftig entweder auf Grund der gesetzlichen

Möglichkeit einer landwirtschaftlichen Ausbrin-

gung auch nicht mehr notwendig ist oder eine

Einzelanlage gemäß § 2 Abs. 9 errichtet wird.

Die Verkleinerung des Entsorgungsbereiches

ist dem Amt der Landesregierung bis

31. Dezember 2008 vorzulegen und nach Vor-

lage für sämtliche künftige Förderungsansu-

chen heranzuziehen.

7. Nach Festlegung des Entsorgungsbereiches

ist ein Austausch von ursprünglich innerhalb

des Entsorgungsbereiches gelegener Flächen

gegen andere innerhalb des Gemeindegebietes

gelegene Flächen möglich, wenn eine Rück-

widmung von Bauland auf Grund eines der fol-

genden Tatbestände erfolgte:

a) Lage der Fläche innerhalb einer ausgewie-

senen Gefahrenzone gemäß Gefahren-

zonenplan

b) Lage der Fläche im ausgewiesenen Hoch-

wasserabflussraum HQ100

c) Lage der Fläche innerhalb eines ausgewie-

senen Schutzgebiets gemäß § 34 Abs. 1

WRG 1959 idgF.

Ein Austausch von ursprünglich innerhalb des

Entsorgungsbereiches gelegenen Flächen

gegen andere innerhalb des Gemeindegebietes

gelegene Flächen ist auch dann möglich, wenn

die ursprünglichen Flächen als Natura 2000

Gebiet ausgewiesen wurden und darauf basie-

rend Einschränkungen bestehen.

In sämtlichen Fällen dürfen dabei nur solche

Flächen abgetauscht werden, für die noch

keine Förderung der Abwasserentsorgung nach

dem Umweltförderungsgesetz gewährt wurde.
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Bei den neu in den Entsorgungsbereich aufge-

nommenen Flächen kann vom Erfordernis des

zum Zeitpunkt 1. April 1993 gültigen Flächen-

widmungsplanes abgesehen werden. Der Aus-

tausch kann maximal flächengleich erfolgen.

(12a) 1. Zur erstmaligen Ermittlung der Gesamt-

kosten einer Gemeinde wird der Betrachtungs-

zeitraum von 25 vollen Jahren herangezogen,

wobei die Kosten gemäß Abs. 13 mindestens

10 Jahre vor dem ersten Ansuchen nach dem

Umweltförderungsgesetz einzubeziehen sind.

2. Bei bereits festgelegtem Betrachtungszeitraum

ist, unabhängig von einer bereits vor Inkraft-

treten der Richtliniennovelle 2005 erfolgten Ver-

schiebung, eine einmalige Verschiebung in die

Zukunft unter Beibehaltung von 25 vollen Jah-

ren möglich. Das Ende des verschobenen

Betrachtungszeitraumes kann dabei maximal

mit Ende 2015 festgelegt werden. Die Verschie-

bung des Betrachtungszeitraumes ist der

Abwicklungsstelle spätestens mit dem ersten

ab dem 1. Jänner 2006 vorgelegten Förde-

rungsansuchen vorzulegen und nach der Vor-

lage für sämtliche künftige Förderungsansu-

chen heranzuziehen.

(13) Die Gesamtkosten der Gemeinde ergeben

sich aus den Kosten für Abwasserreinigungs- oder

Schlammbehandlungsanlagen (GK1) bzw. für

Abwasserableitungsanlagen ausgenommen digi-

tale Leitungskataster (GK2), die auf Grund der Ent-

sorgung des durch die „Gelbe Linie“ definierten

Bereiches gemäß Abs. 12 innerhalb des Betrach-

tungszeitraumes anfallen. Sie setzen sich jeweils

aus folgenden Teilkosten zusammen:

1. abgerechnete, geförderte Kosten bereits

errichteter Anlagen;

2. förderungsfähige Kosten zugesicherter, in Bau

befindlicher Anlagen;

3. geschätzte Kosten der aktuell beantragten

Anlagen;

4. geschätzte Kosten für zukünftig zu errichtende

Anlagen.

Die Schätzung der noch nicht zugesicherten

Kosten im Rahmen der Gesamtkostenermittlung

bezogen auf das Antragsjahr hat anhand regiona-

ler, gleichartiger, aktueller Ausschreibungsergeb-

nisse zu erfolgen, wobei eine maximale Baupreis-

steigerung, bezogen auf drei Jahre, nur für den

aktuell beantragten Bauabschnitt zulässig ist.

(14) Der Berechnungsanteil der Gemeinde ent-

spricht bei

1. Abwasserreinigungsanlagen (BA1) dem dritten

Teil der gesamten Bemessungseinwohnerwerte

(EW60) der Abwasserreinigungs- oder

Schlammbehandlungsanlagen zum Ende des

Betrachtungszeitraumes.

2. Abwasserableitungsanlagen (BA2) der Summe

der innerhalb des festgelegten Entsorgungsbe-

reiches gelegenen Anzahl der Wohnungen

(BAW), der Arbeitsstätten (BAA) und des

Berechnungsanteiles Bauland (BAB). Ausge-

hend von der letzten Zählung des Statistischen

Zentralamtes entsprechen die Berechnungsan-

teile Wohnungen (BAW) und Arbeitsstätten

(BAA) den zum Zeitpunkt des Förderungsan-

suchens tatsächlich anschließbaren oder zum

Anschluss vorgesehenen Wohnungen und

Arbeitsstätten. Der Berechnungsanteil Bauland

(BAB) entspricht der Summe aus der halben

Anzahl der unbebauten Parzellen und der durch

1000 m2 geteilten nicht parzellierten Bauland-

fläche zum Zeitpunkt der Einbringung des

Förderungsansuchens. Die Höhe des Berech-

nungsanteils Bauland (BAB) geht mit max.

30 % der Summe der BAW und BAA in den BA2

ein.

Die Aktualisierung der Berechnungsanteile zum

Zeitpunkt der Einbringung des Förderungsan-

suchens kann entfallen, wenn seit der letzten Erhe-

bung weniger als drei Jahre vergangen sind. Die

Berechnungsanteile sind jedenfalls dann zu aktua-

lisieren, wenn eine Verkleinerung des Entsorgungs-

bereiches gemäß Abs. 12 Z 6 oder ein Flächen-

austausch gemäß Abs. 12 Z 7 vorgenommen

wird.
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(15) Die Indexänderung (ΔI) dient zum Zeitpunkt

der Förderungszusicherung der Anpassung des

Förderungsausmaßes an die Inflation beginnend

mit 1. Jänner 1996. Als Berechnungsgrundlage

dient der vom Österreichischen Statistischen Zen-

tralamt monatlich verlautbarte Verbraucherpreisin-

dex 1986 oder ein an seine Stelle tretender Index.

Zur Ermittlung der Indexänderung ist der Indexwert

für September 1994 einerseits und der jeweilige

Septemberwert des vorangegangenen Jahres

andererseits heranzuziehen. Die Indexänderung

wird für das jeweilige Kalenderjahr von der Abwick-

lungsstelle bekannt gegeben.

(16) Unter Errichtung im Sinne dieser Förde-

rungsrichtlinien sind folgende Maßnahmen zu ver-

stehen:

1. Neuerschließung von bisher noch nicht ver-

bzw. entsorgten Gebieten,

2. Erweiterung von Ver- bzw. Entsorgungsnetzen,

3. Neubau von Schmutzwasser- oder Regenwas-

serkanälen (Abwasserableitungsanlagen) bei

Umstellung von Misch- auf Trennsystem,

4. Erneuerung bestehender Netze oder Netzteile,

unabhängig davon ob an derselben Stelle statt

der bisherigen Leitung oder an anderer Stelle,

unter Verwendung größerer Rohrdimensionen;

das hydraulische Erfordernis ist nachzuweisen,

5. Neubau oder Erweiterung der übrigen Anlage-

teile von Wasserversorgungsanlagen,

6. Neubau oder Erweiterung von Abwasserreini-

gungs- oder Schlammbehandlungsanlagen.

(17) Unter Anpassung im Sinne dieser Förde-

rungsrichtlinien sind folgende Maßnahmen zu ver-

stehen:

1. Maßnahmen bei Abwasserreinigungsanlagen

gem. § 33c oder Maßnahmen bei Abwasser-

reinigungsanlagen, die in Bescheiden gemäß

§ 55g Abs. 3 Wasserrechtsgesetz 1959 idgF.

zur Umsetzung von Maßnahmenprogrammen

gemäß § 55f Wasserrechtsgesetz 1959 idgF.

vorgeschrieben sind;

2. Erneuerung bzw. Verbesserung von Wasserver-

sorgungsanlagen auf Grund gestiegener trink-

wasserrechtlicher Anforderungen.

(18) Unter Sanierung von Abwasserentsorgungs-

anlagen im Sinne dieser Förderungsrichtlinien sind

folgende Maßnahmen zu verstehen:

1. Wiederinstandsetzung bzw. Erneuerung beste-

hender Abwasserableitungsanlagen, deren

Baubeginn vor dem 1. April 1973 erfolgte,

unabhängig ob an derselben Stelle statt der

bisherigen Leitung oder an anderer Stelle, unter

Verwendung gleicher oder kleinerer Rohr-

dimensionen,

2. Wiederinstandsetzungsmaßnahmen bei Ab-

wasserreinigungsanlagen im Zusammenhang

mit Anpassungen gemäß § 2 Abs. 17 Z 1,

3. Wiederinstandsetzung bzw. Erneuerung beste-

hender Abwasserentsorgungsanlagen, die

noch nie vom Bund gefördert wurden.

(18a) Unter Sanierung von Wasserversorgungsan-

lagen im Sinne dieser Förderungsrichtlinien sind

Maßnahmen zur Wiederinstandsetzung bzw.

Erneuerung bestehender Wasserversorgungsanla-

gen, die noch nie vom Bund gefördert wurden oder

deren Baubeginn vor dem 1. April 1973 erfolgte, zu

verstehen.

(19) Einrichtungen zur Notwasserversorgung im

Sinne dieser Richtlinien sind mobile und immobile

Einrichtungen bzw. sonstige Maßnahmen, die zur

unmittelbaren Sicherung der Trinkwasserversor-

gung auf Grund eines Notstandes dienen.

(20) Kreislauforientierte Abwassersysteme im

Sinne dieser Richtlinien sind Sanitärsysteme, deren

Ziel es ist, Stoff- und Wasserkreisläufe mit mög-

lichst geringem Aufwand an Stoffen und Energie

durch Teilstrombehandlung zu schließen.
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§ 3 Gegenstand der
Förderung

(1) Förderbar sind Kosten für:

1. die Errichtung von Anlagen, die der Versorgung

mit Trink- und Nutzwasser einschließlich der

Sicherung der künftigen Wasserversorgung

dienen, samt allen erforderlichen Anlageteilen

(z. B. Wassererschließungen, Aufbereitungsan-

lagen, Pumpanlagen, Behälter, Steuerungs-

und Sicherungsanlagen);

2. die Errichtung von Trink- und Nutzwasserleitun-

gen einschließlich Hausanschlussleitungen

(ohne Inneninstallationen) und Einrichtungen

zur Notwasserversorgung;

3. einmalige Aufwendungen für Schutz- oder

Schongebiete, die unmittelbar oder als Vorsor-

gemaßnahmen zur Sicherung von derzeitigen

oder künftigen Wasserversorgungsanlagen die-

nen oder Ersatzmaßnahmen zur Erreichung der

Ziele der Wasservorsorge darstellen (z. B.

Ablösen, Entschädigungen, Abgeltung für

Beschränkungen bestehender rechtmäßiger

Nutzungen);

4. die Errichtung von Anlagen, die dem Schutz

des ober- und unterirdischen Wassers vor

Verunreinigungen dienen (z. B. Abwasserrei-

nigungsanlagen, Abwasserableitungsanlagen

einschließlich Hausanschlussleitungen [ohne

Inneninstallationen]);

5. die Sanierung von Abwasserentsorgungsanla-

gen gemäß § 2 Abs. 18;

6. die Anpassung von Abwasserreinigungsanla-

gen oder die Anpassung von Wasserversor-

gungsanlagen;

7. die Sanierung von Wasserversorgungsanlagen

gemäß § 2 Abs. 18a;

8. die Errichtung, Erweiterung oder Anpassung

von Behandlungsanlagen für die Rückstände

aus Wasseraufbereitungs- oder Abwasserreini-

gungsanlagen an den Stand der Technik (z. B.:

Kompostierungs-, Trocknungs- oder Verbren-

nungsanlagen);

9. Einrichtungen zur Verwertung und Nutzung von

erneuerbarer Energie im Ausmaß des Eigenbe-

darfes der Wasserversorgungs-, Abwasserent-

sorgungs- oder Schlammbehandlungsanlage

(z. B. Faulgasanlagen, Trinkwasserkraftwerke,

Photovoltaik-Anlagen) auf Grundlage eines

Energiekonzeptes für die gesamte Anlage;

10. Vorleistungen gemäß § 2 Abs. 11 jeweils im

erforderlichen Ausmaß, soweit sie die Grund-

lage der förderfähigen auszuführenden Maß-

nahmen darstellen;

11. den Erwerb von Grundstücken bis zur Höhe

des Verkehrswertes oder die Freimachung von

Grundstücken im Zusammenhang mit Wasser-

erschließungen und Maßnahmen gemäß Abs. 1

Z 3;

12. Errichtung von Betriebsgebäuden für Abwas-

serreinigungsanlagen einschließlich der be-

hördlich vorgeschriebenen Erstausstattung;

13. Laborerstausstattung, jedoch maximal bis zu

dem im ÖWAV Regelblatt Nr. 7 genannten

Umfang;

14. Planungs- oder Bauaufsichtsleistungen, jeweils

maximal bis zur Höhe der in der jeweiligen

Gebührenordnung der Bundeskammer der

Architekten und Ingenieurkonsulenten festge-

legten Gebührensätze;

15. einmalige Entschädigungen für Flurschäden,

Nutzungserschwernisse oder Dienstbarkeiten;

16. Nebenkosten, die für die Anlage unbedingt

erforderlich sind (z. B. Stromanschlusskosten);

17.Maßnahmen zur Strukturverbesserung im

Bereich der Wasserver- und Abwasserentsor-

gung, die zu Effizienzsteigerungen führen;

17a. Maßnahmen zur Erhöhung der Effizienz und

Wirtschaftlichkeit von siedlungswasserbau-

lichen Anlagen auf Grundlage eines Energie-

konzeptes für die gesamte Anlage unter der

Voraussetzung, dass

a) die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer der

zu ersetzenden Anlageteile noch nicht

erreicht ist,
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b) eine maßgebliche Verringerung der Umwelt-

belastung im Vergleich zum funktionsfähi-

gen Referenzzustand der bestehenden

Anlage erreicht wird und

c) die Amortisationsdauer länger als 3 Jahre

ist;

18. Maßnahmen zur Ertüchtigung der ökologischen

Funktionsfähigkeit des Vorfluters durch

wesentliche hydromorphologische Verbesse-

rungen im Bereich der durch die Einleitung der

gereinigten Abwässer beeinträchtigten Gewäs-

serstrecke, unter der Voraussetzung, dass

a) die Maßnahmen aus Gründen des § 33b

Abs. 6 WRG 1959 über den gemäß § 33b

Abs. 3 WRG 1959 verordneten Stand der

Technik hinausgehen,

b) eine Kontrolle des Maßnahmenerfolgs

sichergestellt ist, die mit einer Überwachung

der Reinigungsleistung einer Abwasserreini-

gungsanlage vergleichbar ist,

c) die Erreichung der Ziele der §§ 30 und 30a

WRG 1959 nicht gefährdet wird,

d) die Maßnahmen volkswirtschaftlich günsti-

ger sind als die andernfalls notwendigen

Investitionen für die Abwasserreinigung und

Ableitung nach § 33b Abs. 6 WRG 1959

(z. B. Nachreinigungsstufe, Reinwasserab-

leitung zu leistungsfähigem Vorfluter) und

e) durch diese Maßnahmen die immissionssei-

tige Beeinträchtigung im Nahbereich der

Einleitung nicht größer ist als bei der alter-

nativ notwendigen technischen Anlage.

Die alleinige Durchführung von Beschattungs-

maßnahmen ist nicht förderfähig;

18a. Maßnahmen am Vorfluter, um hydraulischen

Stress oder Geschiebetrieb bei Regen- oder

Mischwassereinleitungen zu reduzieren unter

der Voraussetzung, dass die Maßnahme volks-

wirtschaftlich günstiger ist als die andernfalls

notwendige Rückhaltemaßnahme;

19. Maßnahmen zur Umsetzung von kreislauforien-

tierten Abwassersystemen bei Einzelanlagen;

20. Maßnahmen zum Schutz der ArbeitnehmerIn-

nen vor explosionsfähigen Atmosphären in

Umsetzung der EG-Richtlinie 1999/92/EG über

Mindestvorschriften zum Schutz der Beschäf-

tigten bei Arbeiten in explosionsgefährdeten

Bereichen;

21. die Erstellung eines digitalen Leitungskatasters

für Wasserleitung oder Kanal auf Grundlage

einer aktuellen Leitungszustandserhebung mit-

tels Dichtheitskontrolle oder Kamerabefahrung;

22. Maßnahmen zur Wiederherstellung der

ursprünglichen Funktion von siedlungswasser-

baulichen Anlagen nach Hochwasser, Lawinen,

Muren oder Erdbeben, die ab dem 1. Jänner

2005 gesetzt werden.

(2) Nicht förderbar sind Kosten für:

1. Anlageteile, die ein anderer als der Förderungs-

werber trägt oder zu tragen verpflichtet ist,

sowie Kosten für Anlageteile, die der Förde-

rungswerber aus einem anderen Titel zu tragen

hat (beispielsweise sind bei Straßenentwässe-

rungen der Straßeneinlaufschacht und die

Zuleitung zum Regen- oder Mischwasserkanal

nicht förderbar);

2. Inneninstallationen bei Wasserversorgungsan-

lagen oder Abwasserableitungsanlagen außer

zusätzliche Maßnahmen für kreislauforientierte

Abwassersysteme bei Einzelanlagen;

3. Beschneiungsanlagen;

3a. Maßnahmen zur ausschließlichen Nutzwasser-

versorgung;

4. der Erwerb oder die Freimachung von sonsti-

gen Grundstücken;

5. Instandhaltung oder sonstige Sanierung;

6. Aufwendungen für den laufenden Betrieb (z. B.

Betriebsfahrzeuge, Reinigungsgeräte, Werk-

zeug);

7. Verwaltungsgebäude, Verwaltungsräume oder

sonstige Betriebsgebäude;

8. die Planung oder örtliche Bauaufsicht, die als

Eigenleistungen von einem Unternehmen, an

dem eine Gebietskörperschaft überwiegend

beteiligt ist, oder von einer Fachabteilung oder
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einem Bauamt einer Gebietskörperschaft

durchgeführt werden;

9. sonstige Eigenleistungen, sofern vor deren

Durchführung keine Zustimmung des jeweils

zuständigen Landeshauptmannes vorlag;

9a. Eigenleistungen bei Fördernehmern gemäß § 5

Z 5 lit. b.

10. Verwaltungstätigkeiten, Verwaltungsabgaben,

Versicherungsprämien, Steuern, Gerichts-,

Rechtsanwalts- oder Notariatskosten,

Anschluss- oder Verbindungsentgelte, Auf-

sichtstätigkeiten ausgenommen Planungs-

oder Bauaufsichtsleistungen;

11. Finanzierungen;

12. Überschreitungen von mehr als 15 % der zuge-

sicherten Kosten, sofern sie nicht im Rahmen

einer Wiedervorlage genehmigt werden;

13. die Erstellung von Explosionsschutzdoku-

menten.

§ 4 Allgemeine
Voraussetzungen

(1) Die Gewährung einer Förderung setzt voraus,

dass

1. die Realisierung der Maßnahmen im öffentli-

chen Interesse steht (§ 20 Abs. 5 Bundes-

haushaltsgesetz-BHG, BGBl. Nr. 213/1986

idgF.);

2. die ökologische Verträglichkeit sowie die volks-

wirtschaftliche und betriebswirtschaftliche

Zweckmäßigkeit der Maßnahmen mit einer

Variantenuntersuchung oder Studie belegt ist

(§ 6);

2a. der Förderungswerber bei der Errichtung von

Abwasserreinigungsanlagen größer 2.000 EW60

oder bei der Anpassung von Abwasserreini-

gungsanlagen größer 2.000 EW60 einen Pla-

nungswettbewerb gemäß BVergG idgF. durch-

führt. Von der Durchführung eines Pla-

nungswettbewerbes kann außer im Fall des

Neubaus von Abwasserreinigungsanlagen grö-

ßer 2.000 EW60 dann abgesehen werden, wenn

der Aufwand im Hinblick auf den zu erwarten-

den Nutzen wirtschaftlich nicht vertretbar ist.

Der Ersatz des Planungswettbewerbes durch

eine Funktionalausschreibung gemäß BVergG

idgF. ist dann möglich, wenn den Bietern dabei

eine, einem Planungswettbewerb vergleich-

bare, planerische Freiheit ermöglicht wird;

3. das Land die Maßnahme begutachtet hat und

seitens des Landes eine eindeutige Beurteilung

hinsichtlich der Förderungsfähigkeit vorliegt;

4. der Förderungswerber über die für die Durch-

führung der Maßnahmen erforderliche wasser-

rechtliche Bewilligung verfügt, die Bewilligung

zur Durchführung der Maßnahmen im Sinne

des § 114 Abs. 3 Wasserrechtsgesetz 1959 –

WRG 1959, BGBl. Nr. 215/1959 idgF., als erteilt

gilt oder Vorhaben gemäß § 12b WRG 1959 der

Behörde gemeldet wurden;

5. das Förderungsansuchen einschließlich der

unter § 7 genannten Unterlagen vor Beginn der

Maßnahmen beim zuständigen Amt der Lan-

desregierung eingelangt ist. Das gilt nicht für

Vorleistungen, für Sofortmaßnahmen gemäß

§ 122 Abs. 1 und § 138 Abs. 3 WRG 1959, für

Maßnahmen im Falle eines Notstandes oder für

Maßnahmen gemäß § 3 Abs. 1 Z 22 (Wieder-

herstellung nach Naturkatastrophen);

6. die Bauabschnitte so zu planen sind, dass sie

jeweils innerhalb von 3 Jahren verwirklicht wer-

den können;

7. die Maßnahmen zumindest dem Stand der

Technik entsprechen. Von diesem Erfordernis

kann abgesehen werden, wenn seitens der

Wasserrechtsbehörde Abweichungen vom

Stand der Technik (§ 12a Abs. 2 WRG 1959)

genehmigt wurden;

8. die Finanzierung der zu fördernden Maßnah-

men unter Berücksichtigung der Förderungen

sichergestellt ist;

9. der Förderungswerber, der den Bestimmungen

des Gleichbehandlungsgesetzes, BGBl. Nr.

108/1979 idgF., unterliegt, dieses beachtet;
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10. sofern es sich nicht um einen Förderungswer-

ber gemäß § 5 Z 5 handelt, der Förderungsneh-

mer spätestens zum Zeitpunkt der Kollaudie-

rung eine Kosten- und Leistungsrechnung

führt.

(2) Die Variantenuntersuchung bzw. Studie gemäß

Abs. 1 Z 2 kann entfallen, wenn:

1. die Maßnahme auf Grund eines Notstandes

oder von § 3 Abs. 1 Z 22 (Wiederherstellung

nach Naturkatastrophen) gesetzt wird oder

2. wenn begründet dargestellt wird, dass ganz

offensichtlich keine sinnvollen Alternativen zum

eingereichten Projekt vorhanden sind.

(3) Ein Rechtsanspruch auf die Gewährung einer

Förderung besteht nicht.

§ 5 Förderungswerber

Als Förderungswerber kommen in Betracht:

1. Gemeinden, die im eigenen Namen und auf

eigene Rechnung Wasserversorgungs-,

Abwasserentsorgungs- oder Schlammbehand-

lungsanlagen errichten oder betreiben, sowie

Länder, die über ein nicht selbständiges Lan-

desunternehmen Wasserversorgungsanlagen

errichten oder betreiben;

2. Genossenschaften und Verbände, die Wasser-

versorgungs-, Abwasserentsorgungs- oder

Schlammbehandlungsanlagen errichten oder

betreiben, sofern seitens der betroffenen

Gemeinden jeweils eine schriftliche Zustim-

mung zum Förderungsansuchen vorliegt;

3. Gemeinden gemeinsam mit einem Dritten (z. B.

Unternehmen, Verbände, Genossenschaften

nach dem WRG 1959), wenn dieser zum Teil

oder zur Gänze im eigenen Namen und

auf eigene Rechnung Wasserversorgungs-,

Abwasserentsorgungs- oder Schlammbehand-

lungsanlagen errichtet oder betreibt und die auf

die Gemeinde entfallenden Kosten dafür einer

oder mehreren Gemeinden in Rechnung stellt;

4. Unternehmen, Betriebe von Gebietskörper-

schaften und Landesgesellschaften, die im

eigenen Namen und auf eigene Rechnung

Wasserversorgungs-, Abwasserentsorgungs-

oder Schlammbehandlungsanlagen errichten

oder betreiben und Liefer- bzw. Leistungsver-

träge mit Wasserabnehmern oder Abwasser-

produzenten abgeschlossen haben;

5. physische oder juristische Personen, die im

eigenen Namen und auf eigene Rechnung ent-

weder

a Einzelanlagen zur Wasserver- oder Abwas-

serentsorgung für den eigenen Bedarf

errichten oder

b) Wasserversorgungsanschlussleitungen oder

Kanalanschlussleitungen an das öffentliche

Netz, die gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 oder 2 geför-

dert werden, für den eigenen Bedarf errich-

ten. Voraussetzung ist, dass jeder

Anschluss an ein öffentliches Netz aus

zumindest 100 lfm Leitung besteht. Bei För-

derungen gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 oder 2 ist

die Zustimmung der Gemeinde erforderlich.

Ist der Förderungswerber Nutzungsberechtig-

ter, ist jedenfalls die Zustimmung des Liegen-

schaftseigentümers erforderlich.

§ 6 Variantenuntersuchung

Für hydrologisch und hydrographisch abzugren-

zende Gebiete sind nach Erhebung der Grundlagen

nach Vorgabe der Technischen Richtlinien für die

Siedlungswasserwirtschaft mögliche Varianten

darzustellen.

§ 7 Förderungsansuchen und
Unterlagen

(1) Förderungsansuchen sind im Wege des

Amtes der Landesregierung an die Abwicklungs-

stelle, die Kommunalkredit Public Consulting
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GmbH, zu stellen, wobei lediglich die unter Abs. 2

und 3 genannten Unterlagen vom Amt der Landes-

regierung an die Abwicklungsstelle weiter zu leiten

sind.

(2) Ansuchen um eine Förderung gemäß § 8

Abs. 2 ist:

1. ein Technisches Datenerfassungsblatt und

2. ein Nachweis, dass es sich um eine Einzel-

anlage handelt,

anzuschließen.

(3) Allen anderen Förderungsansuchen sind

1. ein Technisches Datenerfassungsblatt;

2. ein Technischer Bericht;

3. ein Übersichtslageplan;

4. ein Katalog der Anlagenteile und

5. die Variantenuntersuchung

anzuschließen.

(4) Betrifft ein Förderungsansuchen gemäß Abs.

3 Anlagen, die für mehr als eine Gemeinde errich-

tet werden, so sind in den Unterlagen zum Förde-

rungsansuchen die geschätzten Kosten den betrof-

fenen Gemeinden zuzuordnen.

(5) Die Abwicklungsstelle oder der Landeshaupt-

mann können weitere für die Beurteilung des

Förderungsansuchens notwendig erscheinende

Unterlagen (z.B. Wasserverlustanalysen) verlangen.

(6) Wird eine Wasserversorgungs-, Abwasserent-

sorgungs- oder Schlammbehandlungsanlage in

mehreren Bauabschnitten errichtet, so sind den

künftigen Förderungsansuchen für weitere Bauab-

schnitte jeweils ein Technisches Datenerfassungs-

blatt, ein aktualisierter Übersichtslageplan, ein

Katalog einschließlich einer Kostenaufstellung und

eine kurze Beschreibung der Ver- oder Entsor-

gungssituation vor und nach Durchführung der

Maßnahmen anzuschließen. Allfällige Abweichun-

gen vom Ergebnis der Variantenuntersuchung sind

darzustellen.

§ 8 Ausmaß der Förderung
(1) Das Ausmaß der Förderung beträgt:

1. bei Wasserversorgungsanlagen 15 % der för-

derbaren Investitionskosten zuzüglich einer all-

fälligen Pauschale;

2. bei Abwasserentsorgungs- oder Schlammbe-

handlungsanlagen 8 % der förderbaren Investi-

tionskosten (Fördersatz) zuzüglich einer allfälli-

gen Pauschale. Diese Sockelförderung kann

dann gewährt werden, wenn ein Ausmaß

gemäß Z 3 nicht möglich oder nicht beantragt

ist;

3. bei Abwasserentsorgungs- oder Schlammbe-

handlungsanlagen 8 % bis 50 % der förderba-

ren Investitionskosten (Fördersatz, Berechnung

gemäß nachfolgender Formel) zuzüglich einer

allfälligen Pauschale. Diese Spitzenförderung

kann dann gewährt werden, wenn die

Gemeinde einen Entsorgungsbereich gemäß

§ 2 Abs. 12 („Gelbe Linie“) festgelegt hat und

die Abwasserentsorgungs- oder Schlammbe-

handlungsanlagen für die Entsorgung dieses

Bereiches innerhalb des zugehörigen Betrach-

tungszeitraumes errichtet werden. Auch nach

Auslaufen des Betrachtungszeitraumes nach

dem 31. 12. 2009 können jene Kosten für

Abwasserentsorgungs- oder Schlammbehand-

lungsanlagen, deren Realisierung innerhalb des

Betrachtungszeitraumes geplant war und deren

förderbare Investitionskosten in die Fördersatz-

berechnung der letzten vor Inkrafttreten der

Novelle 2010 zugesagten Spitzenförderung

Eingang gefunden haben, bis Ende 2015 oder

bis spätestens 3 Jahre nach Ablauf des

Betrachtungszeitraumes mit einer Spitzenför-

derung auf Basis aktueller Daten zuzüglich

einer allfälligen Pauschale gefördert werden.

Bei der Fördersatzberechnung sind die Pro-

zentsätze nach kaufmännischen Grundsätzen

auf ganze Zahlen zu runden.
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Fördersatz [%] = 100 – 50.000 x Δ| x

GK1 Gesamtkosten in EURO für Abwasserreini-

gungs- oder Schlammbehandlungsanla-

gen gemäß § 2 Abs. 13

GK2 Gesamtkosten in EURO für Abwasserablei-

tungsanlagen gemäß § 2 Abs. 13

BA1 Berechnungsanteile für Abwasserreini-

gungs- oder Schlammbehandlungsanla-

gen gemäß § 2 Abs. 14

BA2 Berechnungsanteile für Abwasserablei-

tungsanlagen gemäß § 2 Abs. 14

BA2 = BAW + BAA + BAB

BAW = Berechnungsanteil Wohnungen

BAA = Berechnungsanteil Arbeitsstätten

BAB = Berechnungsanteil parzelliertes und

unparzelliertes Bauland

Δ I Indexänderung gemäß § 2 Abs. 15;

4. Pauschalsätze für Schmutz-, Misch-, Regen-

wasserkanäle, Abwasserreinigungsanlagen:

€14 pro errichtetem förderfähigen Laufmeter

Kanal kleiner DN 500, inkl. Pumpwerke;

€27 pro errichtetem förderfähigen Laufmeter

Misch- oder Schmutzwasserkanal größer

gleich DN 500 (oder Sonderprofil), inkl.

Pumpwerke;

€19 pro errichtetem förderfähigen Laufmeter

Regenwasserkanal größer gleich DN 500

(oder Sonderprofil), inkl. Pumpwerke

€ für die Errichtung von Abwas-

serreinigungsanlagen;

(XARA= Ausbaugröße in Einwohnerwerten [EW60]);

Die Pauschalsätze für die Errichtung von Abwas-

serreinigungsanlagen können für eine bestimmte

Ausbaugröße nur einmal pro Anlage gewährt wer-

den. Wenn die Ausführung in mehreren Bauab-

schnitten erfolgt, ist die Pauschale auf die verschie-

denen Bauabschnitte aliquot aufzuteilen. Der

Pauschalsatz für Erweiterungen von Abwasserrei-

nigungsanlagen ergibt sich aus der Differenz der

Pauschalsätze der beantragten zukünftigen Aus-

baugröße und der derzeit bestehenden Ausbau-

größe.

4a. Die Pauschalsätze für Schmutz-, Misch- oder

Regenwasserkanäle gemäß Z 4 können um je

€ 2 pro errichtetem förderfähigen Laufmeter

Kanal erhöht werden, wenn sich der Förde-

rungsnehmer im Förderungsvertrag verpflich-

tet, über einen Zeitraum von 5 Jahren nach

endgültiger Fertigstellung befestigter öffentli-

cher Flächen, in denen die Kanaltrasse verläuft,

keine weiteren Einbauten zuzulassen.

4b. Bei Wasserleitungen kann zusätzlich eine Pau-

schale von € 2 pro errichtetem förderfähigen

Laufmeter gewährt werden, wenn sich der För-

derungsnehmer im Förderungsvertrag ver-

pflichtet, über einen Zeitraum von 5 Jahren

nach endgültiger Fertigstellung befestigter

öffentlicher Flächen, in denen die Wasserlei-

tungstrasse verläuft, keine weiteren Einbauten

zuzulassen.

4c. Die Pauschalsätze gemäß Z 4 können auch für

Maßnahmen gemäß § 3 Abs.1 Z 22 (Wiederher-

stellung nach Naturkatastrophen) gewährt wer-

den.

5. Der sich auf Grund der Pauschale gemäß Z 4

oder Z 4c ergebende Anteil des Förderungs-

ausmaßes darf nicht höher sein als 20 % der

förderbaren Investitionskosten exklusiv der

Kosten für digitale Leitungskataster.

(1a) Das Ausmaß der Förderung eines digitalen

Leitungskatasters gemäß § 3 Abs.1 Z 21 beträgt

€2 pro Laufmeter im Kataster digital erfasster Lei-

tung. Die vom Bund gewährte Förderung darf nicht

höher sein als 50 % der diesbezüglichen Firmen-

rechnungen.

(2) Sofern die zu ver- oder entsorgenden Objekte

als Einzelanlagen im Sinne dieser Richtlinien zu

bewerten sind, können Maßnahmen, die der Abwas-

serentsorgung bis 50 EW60 oder der Wasserversor-

gung dienen, ausschließlich mit maximal folgenden

Pauschalsätzen, höchstens jedoch im Ausmaß der

jeweiligen Landesförderung, gefördert werden:

€20 pro förderfähigem Laufmeter Kanal;

€2500 für Abwasserreinigungsanlagen bis 15

EW60 und zusätzlich
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€ 140 für jeden weiteren EW60;

€ 2100 für die Wassererschließung mittels Brunnen

oder Quellen mit erforderlicher Hebung

(Drucksteigerung);

€ 900 für die Wassererschließung mittels Quellen;

€ 10 pro förderfähigem Laufmeter Wasserleitung;

€ 500 für die Wasseraufbereitung;

€ 140 pro m3 Nutzinhalt für Wasserspeicher

Die Summe der von Bund und Land gewährten

Förderungsmittel darf nicht höher sein als der

Betrag, der durch Firmenrechnungen nachgewie-

sen werden kann.

(3) Sofern die zu entsorgenden Objekte als Ein-

zelanlagen im Sinne dieser Richtlinien zu bewerten

sind und der Abwasserentsorgung von mehr als

50 EW60 dienen, beträgt das Förderungsausmaß

bis zu 30 % der förderbaren Investitionskosten,

höchstens jedoch das Ausmaß der jeweiligen Lan-

desförderung.

(4) Das gemäß Abs. 1 bis 3 festgelegte Förde-

rungsausmaß kann für Maßnahmen, die mit Geld-

mitteln der EU-Strukturfonds gefördert werden, in

dem Ausmaß überschritten werden, in dem die

Kofinanzierung des Projektes durch die EU erfolgt.

§ 9 Auszahlung der
Förderung

(1) Die Förderung gemäß § 8 Abs. 1 und 1a

erfolgt im Wesentlichen durch Finanzierungszu-

schüsse. Diese werden während der Bauphase in

ihrer Intensität ansteigend und nach der Funktions-

fähigkeit der Maßnahme auf die Dauer von 25 Jah-

ren in ihrer Intensität abnehmend gewährt. Eine

kürzere Zuschussdauer kann nach Maßgabe der

betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Investi-

tion gewährt werden. Die Intensität der Zuschuss-

degression wird zum Zeitpunkt der Zusicherung

einmalig festgelegt. Die Berechnung der einzelnen

Finanzierungszuschüsse erfolgt auf Basis einer

angenommenen Darlehensfinanzierung, wobei der

gemäß § 8 Abs. 1 und 1a ermittelte Förderungsbe-

trag mit einem fixen Zinssatz in der Höhe der

Kosten der letzten vor der Zusicherung begebenen

Bundesanleihe mit mindestens 8 Jahren Laufzeit

verzinst wird. Die Auszahlung der Finanzierungszu-

schüsse kann erst nach rechtskräftiger Annahme

des Förderungsvertrages gemäß § 10 und nach

Meldung über das Vorliegen von Rechnungen über

mindestens 25 % der Investitionssumme erfolgen.

Die halbjährliche Zahlung hat jeweils am 30. Juni

oder 31. Dezember eines Jahres zu erfolgen.

(2) Die Förderung von Bagatellfällen gemäß § 8

Abs. 1 und 1a oder die Förderung gemäß § 8 Abs.

3 (Einzelabwasserentsorgungsanlagen über 50

EW60) oder die Förderung von Maßnahmen gemäß

§ 3 Abs. 1 Z 22 (Wiederherstellung nach Naturka-

tastrophen) mit geschätzten Wiederherstellungsko-

sten über € 20.000 kann als Investitionszuschuss

gewährt werden. Der Bundesminister für Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

bestimmt nach Maßgabe der budgetären Mittel,

welche Maßnahmen als Bagatellfälle zu werten

sind. Die Auszahlung dieser Investitionszuschüsse

erfolgt in zwei Raten. Die erste Rate kann erst nach

rechtskräftiger Annahme des Förderungsvertrages

gemäß § 10 und nach Meldung der Funktionsfähig-

keit ausgezahlt werden, wobei ein Rückbehalt zu

vereinbaren ist. Die Auszahlung der zweiten Rate

erfolgt nach Endabrechnung. Die Zahlung kann

jeweils nur zu Quartalsende erfolgen.

(3) Die Förderung kann in Fällen, in denen die

Maßnahmen mit Geldmitteln der EU-Strukturfonds

gefördert werden, in einem oder mehreren Investi-

tionszuschüssen ausbezahlt werden. Die Auszah-

lung dieser Investitionszuschüsse kann erst nach

rechtskräftiger Annahme des Förderungsvertrages

gemäß § 10 und nach Meldung über das Vorliegen

von Rechnungen über mindestens 25 % der Inve-

stitionssumme erfolgen. Die Vereinbarung eines

Rückbehaltes ist zulässig.

(4) Die Förderung gemäß § 8 Abs. 1 Z 1 oder 2

an Förderungsnehmer gemäß § 5 Z 5 (Wasserver-

sorgung oder Abwasserentsorgung von Einzelob-
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jekten) oder die Förderung gemäß § 8 Abs. 2 (Ein-

zelanlagen-Pauschalförderung) oder die Förderung

von Maßnahmen gemäß § 3 Abs. 1 Z 22 (Wieder-

herstellung nach Naturkatastrophen) bis ge-

schätzte Wiederherstellungskosten von € 20.000

wird vom Bundesminister für Land- und Forstwirt-

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft nach Vorlie-

gen der Endabrechnung gewährt und in einem

Investitionszuschuss jeweils zu Quartalsende aus-

bezahlt.

§ 10 Förderungsvertrag,
Abrechnung, Kontrolle

(1) Die Gewährung einer Förderung gemäß § 8

Abs. 1 (ausgenommen Förderungsansuchen, für

die § 10 Abs. 3 anzuwenden ist) oder § 8 Abs. 1a

(digitaler Leitungskataster) oder § 8 Abs. 3 (Einzel-

abwasserentsorgungsanlagen über 50 EW60)

erfolgt in Form einer schriftlichen Zusicherung.

Durch die vorbehaltlose Annahme der Zusicherung

kommt der Förderungsvertrag zustande. Die För-

derungszusicherung hat insbesondere zu enthal-

ten:

1. den Förderungsgegenstand;

2. Ausmaß und Art der Förderung sowie den Aus-

zahlungsmodus;

3. Frist für die Funktionsfähigkeit der Maßnah-

men;

4. Vereinbarungen über den Zeitpunkt und die Art

der Abrechnung der Maßnahmen;

5. Berichts- und Prüfungsvereinbarungen sowie

Aufzeichnungspflichten;

6. Vereinbarungen über die Annahme der Zusi-

cherung, über die Einstellung sowie die teil-

weise oder gänzliche Rückforderung der För-

derung;

7. den Gerichtsstand und

8. ein Verbot der Abtretung, Anweisung, Verpfän-

dung oder anderen Verfügung unter Lebenden.

(2) Bei Förderungen gemäß § 8 Abs. 1 oder § 8

Abs. 1a (digitaler Leitungskataster) oder § 8 Abs. 3

(Einzelabwasserentsorgungsanlagen über 50 EW60)

ist der Förderungswerber im Förderungsvertrag zu

verpflichten:

1. die Technischen Richtlinien des Bundesmini-

sters für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt

und Wasserwirtschaft einzuhalten;

2. die Planung und örtliche Bauaufsicht der Maß-

nahmen von dafür Befugten oder im eigenen

Wirkungsbereich entweder von einem Unter-

nehmen, an dem eine Gebietskörperschaft

überwiegend beteiligt ist, oder einer Fachabtei-

lung oder einem Bauamt einer Gebietskörper-

schaft durchführen zu lassen;

2a. bei der Ausführung der Maßnahme und bei den

eingesetzten Produkten ist auf die Langlebig-

keit und Qualität Bedacht zu nehmen;

3. die Ausführung der Maßnahmen von dafür

Befugten zu veranlassen oder durchführen zu

lassen, außer bei Eigenleistungen gemäß § 2

Abs. 10;

4. den Baubeginn sowie das Erreichen der Funk-

tionsfähigkeit der Maßnahmen der Abwick-

lungsstelle bekannt zu geben;

5. sämtliche für ihn verbindliche vergabe- und

wettbewerbsrechtliche Bestimmungen einzu-

halten;

6. alle wesentlichen Änderungen der geplanten

Maßnahmen im Zuge der Ausführung der

Abwicklungsstelle unverzüglich anzuzeigen

und eine Zustimmung hiefür einzuholen;

7. alle Ereignisse, die die Durchführung oder die

Erreichung des Förderungszweckes der Maß-

nahmen verzögern oder unmöglich machen der

Abwicklungsstelle unverzüglich anzuzeigen;

8. fortlaufende Aufzeichnungen über die Durch-

führung der Maßnahmen zu führen, sodass

jederzeit der Arbeitsfortschritt festgestellt und

eine Teilabrechnung vorgelegt werden kann.

Über die Gebarung der Maßnahmen einschließ-

lich ausbezahlter Förderungsmittel sind Auf-

zeichnungen nach kaufmännischen, haushalts-

rechtlichen Gesichtspunkten in übersichtlicher

und leicht überprüfbarer Form zu führen;
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9. sich beim Betrieb einer Anlage einer fachkun-

digen Person zu bedienen, sofern es sich um

einen Förderungswerber gemäß § 5 Z 1 bis 4

handelt;

10. für die Überwachung des Betriebes der Abwas-

serentsorgungsanlage eine Vereinbarung mit

einer fachkundigen Person abzuschließen,

sofern es sich um einen Förderungswerber

gemäß § 5 Z 5 handelt;

11. innerhalb eines Jahres nach Fertigstellung der

geförderten Maßnahmen einen rechtsverbind-

lich gefertigten Schlussbericht einschließlich

der Abrechnung mit allen zur Beurteilung erfor-

derlichen Unterlagen in detaillierter und nach-

vollziehbarer Form dem Amt der Landesregie-

rung vorzulegen;

12. den Organen der Abwicklungsstelle oder des

Bundesministeriums für Land- und Forstwirt-

schaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und den

von diesen Beauftragten sowie den Organen

des Rechnungshofes sowie im Falle der Kofi-

nanzierung durch die EU den Kontrollorganen

der EU jederzeit Auskünfte (einschließlich

Nachweise) hinsichtlich der geförderten Maß-

nahmen zu erteilen. Zu diesem Zweck hat der

Förderungsnehmer auf Aufforderung insbeson-

dere die Einsicht in die Bücher und Belege

sowie in die sonstigen, der Überprüfung der

Durchführung dienenden Unterlagen zu gewäh-

ren, Auskünften von Bezug habenden Banken

zuzustimmen, das Betreten von Grundstücken

und Gebäuden während der üblichen

Geschäfts- und Betriebsstunden und die

Durchführung von Messungen und Überprüfun-

gen zu gestatten. Diese vertragliche Verpflich-

tung ist für einen bestimmten Zeitraum vorzu-

sehen, der ab Endabrechnung jedenfalls die

Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist im

Sinne des Rechnungslegungsgesetzes, BGBl.

Nr. 475/1990 idgF., zu umfassen hat. Während

dieses Zeitraumes sind Belege und Aufzeich-

nungen sicher und geordnet aufzubewahren;

13. die geplante Übertragung von Eigentum an

geförderten Anlagen der Abwicklungsstelle

unverzüglich anzuzeigen und eine Zustimmung

hierfür einzuholen.

(3) Die Förderungsansuchen für Anlagen gemäß

§ 8 Abs. 1 Z 1 oder 2, die von Förderungsnehmern

gemäß § 5 Z 5 (Wasserversorgung oder Abwasser-

entsorgung von Einzelobjekten) oder für Anlagen

gemäß § 8 Abs. 2 (Einzelanlagen-Pauschalförde-

rung) oder für Maßnahmen gemäß § 3 Abs. 1 Z 22

(Wiederherstellung nach Naturkatastrophen) bis zu

geschätzten Wiederherstellungskosten von €

20.000 gestellt werden, sind vom Landeshaupt-

mann erst nach Kollaudierung in Form von Sam-

melverzeichnissen in geprüfter Form der Abwick-

lungsstelle vorzulegen. Dieses Sammelverzeichnis

hat insbesondere zu enthalten:

1. die Förderungswerber;

2. die Förderungsgegenstände;

3. das jeweilige Ausmaß der auszuzahlenden För-

derung für die einzelnen Förderungswerber und

das Gesamtausmaß sämtlicher Förderungen;

4. die jeweilige Höhe der gewährten Landesförde-

rung;

5. den vom Förderungswerber einseitig unter-

schriebenen Förderungsvertrag mit dem Bund.

Dieser Förderungsvertrag mit dem Bund hat

insbesondere zu enthalten:

a) den Förderungsgegenstand;

b) Art und Ausmaß der Förderung sowie den

Auszahlungsmodus;

c) Berichts- und Prüfungsvereinbarungen

sowie Aufzeichnungspflichten;

d) die Verpflichtung des Förderungswerbers

zum Abschluss einer Vereinbarung mit einer

fachkundlichen Person für die Überwa-

chung des Betriebes der Anlage, sofern es

sich um eine Abwasserentsorgungsanlage

handelt;

e) Vereinbarungen über die Annahme der Zusi-

cherung, über die Einstellung sowie die teil-

weise oder gänzliche Rückforderung der

Förderung;

f) den Gerichtsstand.
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(4) Darüber hinaus kann der Förderungsvertrag

Vereinbarungen, insbesondere den Erfolg der Maß-

nahmen sichernde, sowie die Besonderheiten des

Einzelfalles berücksichtigende Bedingungen und

Auflagen enthalten.

§ 11 Einstellung und
Rückforderung der
Förderung

(1) Der Förderungsnehmer ist zu verpflichten,

eine gewährte Förderung über schriftliche Auffor-

derung ganz oder teilweise binnen 14 Tagen

zurückzuzahlen, oder es ist das Erlöschen zugesi-

cherter, aber noch nicht ausbezahlter Förderungen

vorzusehen, wenn:

1. Organe oder Beauftragte des Bundesministeri-

ums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft, des Rechungshofes, der EU

oder der Abwicklungsstelle über wesentliche

Umstände unrichtig oder unvollständig unter-

richtet worden sind;

2. vorgesehene Verpflichtungen oder Bedingun-

gen, insbesondere solche, die die Erreichung

des Förderungszweckes sichern sollen, vom

Förderungsnehmer nicht eingehalten wurden;

3. vorgesehene Berichte nicht erstattet oder

Nachweise nicht erbracht oder erforderliche

Auskünfte nicht erteilt worden sind, sofern in

diesen Fällen eine schriftliche, entsprechend

befristete und den ausdrücklichen Hinweis auf

die Rechtsfolge der Nichtbefolgung enthal-

tende Mahnung erfolglos geblieben ist;

4. die unverzügliche Meldung von Ereignissen,

welche die Durchführung der geförderten Maß-

nahmen verzögern, unmöglich machen oder

deren Abänderung erfordern würde, unterblie-

ben ist;

5. über das Vermögen des Förderungsnehmers

vor ordnungsgemäßem Abschluss der geför-

derten Maßnahmen oder innerhalb einer Frist

von bis zu 10 Jahren nach deren Abschluss ein

Konkursverfahren eröffnet oder die Eröffnung

eines Konkurses mangels kostendeckenden

Vermögens abgelehnt wird und dadurch insbe-

sondere der Förderungszweck nicht erreichbar

oder gesichert erscheint;

6. der Förderungsnehmer vorgesehene Kontroll-

maßnahmen be- oder verhindert oder die

Berechtigung zur Inanspruchnahme der Förde-

rung innerhalb des vertraglich für die Aufbe-

wahrung der Unterlagen vorgesehenen Zeitrau-

mes nicht mehr überprüfbar ist;

7. die Förderungsmittel ganz oder teilweise wid-

mungswidrig verwendet worden sind;

8. die geförderten Maßnahmen nicht oder nicht

rechtzeitig durchgeführt werden können oder

durchgeführt worden sind;

9. das Zessionsverbot gemäß § 10 Abs. 1 Z 8

nicht eingehalten wurde;

10. der Förderungsnehmer die für die Durchfüh-

rung und den Betrieb der Anlage erforderlichen

Bewilligungen nicht erlangt;

11. der Förderungswerber, der den Bestimmungen

des Gleichbehandlungsgesetzes unterliegt,

dieses nicht beachtet;

12. der Förderungsnehmer das Eigentum an geför-

derten Anlageteilen ohne Zustimmung der

Abwicklungsstelle überträgt.

(2) Bei Vorliegen eines Rückforderungsfalles sind

die zurückzuzahlenden Beträge vom Tage der Aus-

zahlung an mit dem von der EU-Kommission für

den Zeitpunkt der Gewährung der Förderung fest-

gelegten Referenzzinssatz zu verzinsen.

(3) Allfällige weiter gehende zivilrechtliche

Ansprüche bleiben hiervon unberührt.

(4) Von einer Einstellung bzw. Rückforderung der

Förderungsmittel kann nach Maßgabe der §§ 61

und 62 des Bundeshaushaltsgesetzes abgesehen

werden, wenn dadurch die Erreichung des Förde-

rungszieles nicht gefährdet erscheint.
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§ 12 Datenschutz
(1) Der Förderungsnehmer hat im Sinne des § 7

Abs. 1 Z 2 Datenschutzgesetz (DSG), BGBl. Nr.

565/1978 idgF., ausdrücklich zuzustimmen, dass

alle im Förderungsansuchen enthaltenen sowie bei

der Abwicklung und Kontrolle der Förderung anfal-

lenden, ihn betreffenden personenbezogenen und

gemäß § 6 Datenschutzgesetz automationsunter-

stützt verarbeiteten Daten dem Bundesministerium

für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasser-

wirtschaft, dem Bundeskanzleramt, dem Rechnungs-

hof, dem Bundesministerium für Finanzen sowie den

EU-Organen für Kontrollzwecke und zur statisti-

schen Auswertung übermittelt werden können.

(2) Der Förderungsnehmer hat das Recht, diese

Zustimmungserklärung zu jeder Zeit schriftlich

durch Mitteilung an den Bundesminister für Land-

und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

zu widerrufen. Dieser Widerruf, der vom Bundes-

minister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft an das Bundeskanzleramt wei-

tergeleitet wird, hat rückwirkend das Erlöschen des

Förderungsanspruches und die Rückforderung

bereits gewährter Förderungen zur Folge.

(3) Allfällige Datenübermittlungen werden unver-

züglich nach Einlangen des Widerrufes beim Bun-

deskanzleramt unbeschadet bestehender gesetzli-

cher Übermittlungspflichten eingestellt.

§ 13 Inkrafttreten und
Übergangsbestimmungen

(1) Diese Richtlinien treten mit 1. Jänner 1999 in

Kraft.

(2) §§ 7 Abs. 2, 8 Abs. 2 und 10 Abs. 3 können

rückwirkend auch für jene Förderungsansuchen

angewandt werden, die nach dem 1. Juni 1997 bei

den Ämtern der Landesregierung eingelangt sind.

(3) Die Förderungsrichtlinien Siedlungswasser-

wirtschaft 1993, veröffentlicht im Amtsblatt zur

Wiener Zeitung Nr. 86 vom Mittwoch, dem 14. April

1993, zuletzt geändert durch die Veröffentlichung

im Amtsblatt zur Wiener Zeitung Nr. 227 vom

Samstag, dem 30. September 1995, können für

Förderungsansuchen, die vor dem Inkrafttreten

dieser Richtlinien beim Land eingelangt sind, wei-

terhin angewandt werden.

(4) Abweichend von § 4 Abs. 2 der Förderungs-

richtlinien Siedlungswasserwirtschaft 1993 kann

der Förderungsnehmer die Planung oder die örtli-

che Bauaufsicht der Maßnahmen auch von einem

Unternehmen, an dem eine Gebietskörperschaft

überwiegend beteiligt ist, oder von einer Fachab-

teilung oder einem Bauamt einer Gebietskörper-

schaft durchführen lassen, wenn diese im eigenen

Wirkungsbereich handeln. Die entsprechenden

Kosten sind jedoch nicht förderbar. Diese Ermäch-

tigung tritt rückwirkend mit 1. April 1993 in Kraft.

(5) Abweichend von § 2 der Förderungsrichtlinien

Siedlungswasserwirtschaft 1993 kann auch der

Ankauf von Materialien als förderfähige Vorleistung

angesehen werden, sofern deren Einbau erst nach

Einlangung des Förderungsansuchens beim

zuständigen Amt der Landesregierung erfolgte.

Diese Änderung tritt rückwirkend mit 1. April 1993

in Kraft.

(6) Abweichend von § 9 Abs. 7 der Förderungs-

richtlinien Siedlungswasserwirtschaft 1993 ist die

Abwicklungsstelle im Einvernehmen mit dem För-

derungsnehmer ermächtigt, die vertraglich vorge-

sehene Aufbewahrungsfrist zu verkürzen. Die

Dauer der Aufbewahrungspflicht ist dabei ab End-

abrechnung durch die Abwicklungsstelle jedenfalls

bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungs-

frist im Sinne des Rechnungslegungsgesetzes vor-

zusehen.

(7) Die Novelle 2001 zu den Förderungsrichtlinien

für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft tritt

mit 1. November 2001 in Kraft.

(8) Für Änderungen bestehender Förderungszu-

sicherungen sind die jeweiligen Förderungsricht-

linien für die kommunale Siedlungswasserwirt-
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schaft, die der ursprünglichen Zusicherung

zugrunde liegen, weiterhin anzuwenden.

(9) Abweichend von § 9 der Förderungsrichtlinien

für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft

1999 ist die Abwicklungsstelle ermächtigt, im Ein-

vernehmen mit dem Förderungsnehmer, einen

bereits gewährten Annuitätenzuschuss in einen

Finanzierungszuschuss umzuwandeln. Bei bereits

endabgerechneten Maßnahmen bleibt die im end-

gültigen Zuschussplan festgelegte Anzahl und

Höhe der einzelnen Auszahlungen unverändert.

(10) Vom Vorliegen eines Planungswettbewerbes

gemäß § 4 Abs. 1 Z 2a kann abgesehen werden,

wenn die Planung der konkreten Maßnahme bereits

vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der Novelle

2001 zu den Förderungsrichtlinien für die kommu-

nale Siedlungswasserwirtschaft vertraglich beauf-

tragt wurde.

(11) Die Novelle 2005 zu den Förderungsrichtlinien

für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft tritt

mit 1. Jänner 2005 in Kraft.

(12) § 8 Abs.1 Z 4a tritt mit 1. September 2005 in

Kraft.

(13) Die Novelle 2006 zu den Förderungsrichtlinien

für die Kommunale Siedlungswasserwirtschaft tritt

mit 1. Oktober 2006 in Kraft. Die Bestimmungen

gemäß § 8 Abs. 1 Z 4b und 5 können rückwirkend

auch für Förderungen, die ab dem 1. September

2005 bis zum Inkrafttreten dieser Richtliniennovelle

zugesagt wurden, im Zuge der Endabrechnung

angewendet werden.

(14) Die Novelle 2008 zu den Förderungsrichtlinien

für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft tritt

mit 1. Jänner 2008 in Kraft. Für Förderungsansu-

chen, welche bis zum Inkrafttreten dieser Novelle

bei den Ämtern der Landesregierung eingelangt

sind, können noch die Förderungsrichtlinien 1999

in der Fassung 2006 angewandt werden.

(15) Die Novelle 2010 zu den Förderungsrichtlinien

für die kommunale Siedlungswasserwirtschaft tritt

mit 1. Juli 2010 in Kraft.
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